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Neuhausen ob Eck und seine Ablésung
von Schaffhausen

Von Ernst Riiedi

Das Dorf Neuhausen ob Eck liegt im wiirttembergischen Ober-
amt (heute Kreis) Tuttlingen, zwei Wegstunden ostlich der Kreis-
hauptstadt, fast halbwegs an der Strasse nach Messkirch, in der Luft-
linie rund 40 km von Schaffhausen entfernt. Es zahlt 1200 Ein-
wohner und liegt auf Randenhohe (Dorfmitte 768 m, hochster Punkt
des Bannbezirkes 807 m). Es ist mehrheitlich von Bauern bewohnt,
die dem etwas kargen Boden immerhin das Futter fiir 900 Stiick
Rindvieh abgewinnen und daneben dem Getreidebau obliegen.
Neuerdings hat die Industrie vom benachbarten Tuttlingen her Ein-
gang gefunden, beschiftigen doch drei Schuhfabriken gegen 200
Arbeiter und eine Kartonagefabrik deren 25 (meist Frauen). Ein
grosser Teil der Feldflur ruht auf der Unterlage des weissen Jura,
auch Malm geheissen, hat also mit unserm Randen viel Gemein-
sames. — Demnichst wird das Dorf Zuwachs erhalten. Der wenige
Jahre vor dém Zweiten Weltkriege angelegte, nach Kriegsende ein-
gegangene Militarflugplatz, ca. 140 ha gross, soll heute wieder ein-
gerichtet und der Wehrmacht dienstbar gemacht werden. Unter-
kunft soll deren stindigen Angehorigen eine Wohnkolonie bieten,
die, ca. 90 Wohnungen umfassend, am Ostausgang des Dorfes an der
Strasse nach Schwandorf erstehen wird'.

Der Ortsname Neuhausen oder Neuhaus ist im deutschen Sprach-
gebiet weit verbreitet. Das Neumannsche Ortslexikon des Deutschen
Reiches vom Jahre 1894 weist ihn fiir etwa 40 Falle auf. Der erste
Teil, Neuhausen, deutet sich von selbst; dagegen bedarf die Be-

! Laut freundlicher Mitteilung von Biirgermeister O. Schaz.
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zeichnung «ob Eck» einer Erklarung. Einer solchen kommen wir
niher, wenn wir von der frithern und urspriinglichen Benennung
«auf Eck» ausgehen. Die als Eck (auch Ecke oder Egge) benannte
Hochflache, die, bei Tuttlingen steil ansteigend, sich rechts der
Donau gegeniiber dem linksufrig gelegenen Heuberg nach Osten
zieht und in dieser Richtung etwas abfillt, trigt unser Dorf, das
durch seinen Beinamen als auf dem Hohenzug der Eck gelegen ge-
kennzeichnet wird. Nach Siiden fillt das Geldnde in der Dorfmitte
stark, gegen Norden missig ab®

Mit Schaffhausen war Neuhausen ob Eck wihrend 9 Jahrhunder-
ten durch die Tatsache verbunden, dass das Kloster Allerheiligen im
Dorf der weitaus grosste Grundbesitzer und zudem der Kirchenherr
war. Als letzterer bezog es den Zehnten und setzte den Pfarrer ein.
Als Rechtsnachfolger des Klosters trat erst die Stadt, hernach der
Kanton Schaffhausen in die genannten Besitzungen und Rechte ein.
Wihrend durch die franzosische Revolution und ihre Nachwirkun-
gen die fremden, das heisst ausserhalb des Kantons gelegenen
Kirchenpatronate verloren gingen, bestanden die alten Rechtszu-
stande als Ausnahme von der Regel in einigen Gemeinden weiter, so
in Illnau bis 1834, in Andelfingen und Diagerlen bis 1864, in Neu-
hausen ob Eck gar bis zu Beginn unseres Jahrhunderts, ndamlich bis
1908°. Aufzuzeigen, wie auch das letztgenannte Dorf sich schliesslich
von Schaffhausen loste, soll im folgenden versucht sein. Auf die
frithere Dorf- und Kirchengeschichte werden wir dabei soweit ein-
gehen, als es in unserm Zusammenhang fiir angezeigt erscheint.

Im Jahr 1889 erschien aus der Feder von Carl Rahm, Regierungs-
rat, eine Schrift «Neuhausen ob Egg, ein Abschnitt Schaffhauser
Klostergeschichte 1050—1889» (zit. Rahm). Dem Verfasser fiel bei
der 1888 in Neuhausen eingetretenen Pfarrvakanz die Aufgabe zu,
die rechtlichen Verhiltnisse hinsichtlich der Schaffhauser An-
spriiche zu untersuchen. Rahm ging mit solcher Griindlichkeit zu

2 WaLtaer Lane, Die Flurnamen von Neuhausen ob Eck, 1930, S. 46. Zit. Lang.
Nach Lang existiert auch der Flurname Eckicker, ebenso gibt es in der Gemar-
kung einen Eckweg. Eckhag ist ein abgegangener Flurname. — Lang selber
stammt aus Neuhausen. Seine Arbeit wird umso wertvoller, als er die Deutung
der Flurnamen mit einer grossen Anzahl geschichtlicher Daten durchsetzt. —
Wie Neuhausen, so nimmt auch das 8 km siidwestlich gelegene Dorf Emmingen
mit seinem Namen Bezug auf den Hohenzug der Eck, indem es sich als Emmin-
gen ab Egg bezeichnet. — Noch 1794 treffen wir die Ortshezeichnung «Neu-
hausen auf Eck», im Wechsel iibrigens mit «ab Ek» und «ab Egg».

3 C. A. Bicurorp, Geschichte des Kirchengutes im Kanton Schaffhausen, 1911,
S. 152. Abschnitt: Ablgsung der auswirtigen Patronate.
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Werke, dass eine 38 Seiten umfassende Druckschrift entstand, die,
den Rahmen seiner Aufgabe sprengend, nicht bloss einen Abschnitt
aus der Klostergeschichte von Allerheiligen darstellt, sondern zu-
satzlich einen Langsschnitt durch die Dorf- und Kirchengeschichte
von Neuhausen ob Eck bietet. Die ihm wichtig scheinenden Ereig-
nisse gruppiert er um die jeweiligen Dorfgeistlichen, die er ab 1470
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Dorfstrasse. Zeichnung von Hugo Geissler 1951.

in liickenloser Folge aufmarschieren lasst. Dabei standen ihm vor
allem die reichhaltigen Bestinde unseres Staatsarchivs zur Verfii-
gung, die er ausgiebig beniitzte. Als auf eine weitere Quelle verweist
Rahm gelegentlich auf die «Neuhausenschen Notizen». Fast méchten
wir vermuten, dass er darunter die Dorfchronik verstand, die 1887
durch Gemeinderat Joh. Schaz (1846—1887) vollendet wurde, die
im Rathaus aufbewahrt wird und in einer Kopie im Pfarrarchiv
liegt. Schaz hat sich seiner Aufgabe mit fiir einen Laien ungewohn-
lichem Erfolg entledigt. Vor allem kannte er sich im Staatsarchiv
Schaffhausen gut aus, wo er nach eigener Aussage iiber 500 Doku-
mente zu Rate zog'.

4 Die Kopie der Schazschen Chronik stellte uns der Ortsgeistliche, Pfarrer Schiitz,
in freundlicher Weise zur Verfiigung.

49



Im Erdgeschoss des Rat- und Schulhauses in Neuhausen ob Eck
wird darauf verwiesen, das Dorf werde 1052 in der Nellenburgi-
schen Schenkungsurkunde erstmals erwidhnt. Diese Behauptung
stiitzt sich wohl auf den undatierten Giiterbeschrieb des Klosters
(ca. 1100), der bemerkt, Graf Eberhard als Griinder habe seiner
Stiftung unter anderm auch das Dorf Neuhausen mit 20 Huben ge-
schenkt. In Wirklichkeit taucht Neuhausen urkundlich erst 1095
auf und zwar in einer Urkunde von Papst Urban II., der in diesem
Jahr dem Kloster alle seine bisherigen Besitzungen bestatigte’. Im
iibrigen miissten wir die Schenkung von 1052 auf 1049 vorverlegen,
da neuerdings dieses Jahr als Griindungsjahr angenommen wird zu-
folge der durch Papst Leo IX. vorgenommenen Weihung des Kloster-
geldndes, die entgegen der frithern Annahme nicht erst 1052 er-
folgte®.

Die rechtlichen Verhiltnisse in Neuhausen ob Eck, so wie sie das
Mittelalter schuf, ergeben folgendes Bild :

Weitaus der grosste Grundbesitzer ist das Kloster Allerheiligen
zu Schaffhausen. Dieser Besitz diirfte, wie bereits angedeutet, ins
Jahr 1049 zuriickgehen und umfasste 20 Huben (1 Hube zu 30—40
Jucharten). Thnen begegnen wir bis ins 19. Jahrhundert hinein
immer wieder unter der Bezeichnung «die 20 Lehenhdfe»’. Das
Kloster hatte sie als Erblehen ausgegeben, deren Besitzer alljihrlich
den vorgeschriebenen Grundzins zu entrichten hatten. Unterhielt
Allerheiligen in jenen Dérfern, wo es Grossgrundbesitzer war, in
der Regel einen Hof (curtis, Kelnhof), wie etwa in Hallau, Biisingen,
Maienfeld, so fehlt im dltesten Giiterbeschrieb fiir Neuhausen ein
solcher®. Und doch wiirde die Grosse des Besitzes einen Kelnhof
durchaus rechtfertigen. Vermutlich hat ein solcher, wenigstens in
alterer Zeit, auch bestanden. Die uns erhaltenen Urbarien sprechen
iibereinstimmend von vier Vierteln des Kelnhofes, die an Orts-
ansassige vergeben waren. Auffilligerweise ist dabei aber immer

5 UR Nr. 29. — Der undatierte erste Giiterbeschrieb: UR Nr. 74. Im Wortlaut
bei F. L. Baumann, Das Kloster Allerheiligen in Schaffhausen, S. 127. Zit. Bau-
mann. Nach ihm wiire dieser Beschrieb um ca. 1150 abgefasst worden. ELisABETH
ScaupeL datiert ihn um 50 Jahre zuriick auf ca. 1100. (Der Grundbesitz des
Klosters Allerheiligen, 1936, S. 4.) Zit. Schudel.

6 ReiNHARD FRAUENFELDER, Die Kunstdenkmiiler des Kantons Schaffhausen, 1.Bd.,
S. 73

7 Die Zahl der 20 Lehenhofe deckt sich ziemlich genau mit der Zahl der 22 Zins-
pflichtigen, die das Engemer Zinsbuch von 1766 noch auffiihrt. Staatsarchiv.

8 Siehe Baumann S. 127 unter Nivenhusan, ebenso ScaupeL S. 66, wo Neuhausen
ob Eck versehentlich unter Baden statt unter Wiirttemberg eingereiht ist.
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nur von Aeckern, Giarten und Wiesen die Rede, nie aber von einem
Haus oder Hof. Wir ziehen daraus den Schluss, dass der Kelnhof
schon 1564, das heisst im Zeitpunkt des altesten Urbars, bereits ab-
gegangen war. Er diirfte an der heute noch bestehenden Kelgasse
gestanden haben.

Ueber den Umfang der vier Kelnhofviertel sind wir durch die
Urbarien genau orientiert. Die entsprechenden Aufzeichnungen
bleiben sich, was die Grosse anbelangt, durch Jahrhunderte gleich.
Bei einem Gesamtbestand von rund 250 Jucharten Aecker und 55
Mannsmad Wiesen kamen der erste, zweite und vierte Teil einander
an Wert gleich, entrichteten sie doch jahrlich denselben Grundzins,
namlich 4 Schilling Heller und 2 Malter Kernen, wihrend der dritte
Viertel beim gleichen Geldbetrag zu 3 Malter Kernen und 2 Mutt
Hafer verpflichtet war’. Der dem Kloster zufallende Grundzins ist
als recht nieder zu taxieren. Wir gehen mit der Vermutung kaum
fehl, das die vier Lehenstrager eine Art Dorfmagnaten waren. Ab-
gelost wurden die Grundzinse erst 1848.

Ueber die Landeszugehorigkeit von Neuhausen ob Eck steht fol-
gendes fest: Das Dorf war urspriinglich nellenburgischer Besitz und
kam vermutlich mit der Landgrafschaft Nellenburg 1465 durch
Kauf an das Haus Oesterreich, das heisst es wurde Bestandteil der
vorderosterreichischen Lande und unterstand einem 0sterreichi-
schen Amtmann, der seinen Sitz erst auf der Nellenburg, spiter in
Stockach hatte. Die Grenzen der Landgrafschaft bei den sich viel-
fach durchkreuzenden und iiberschneidenden Besitzverhiltnissen
aufzuzeichnen ist fast ein Ding der Unmaoglichkeit". Just Neuhausen
ob Eck ist ein sprechendes Beispiel fiir ein Gemeinwesen, auf das
mehrere Herren Anspruch erhoben. Im vorliegenden Fall handelt
es sich um Wiirttemberg und Oesterreich. Der genaue Zeitpunkt
des Uebergangs an Wiirttemberg steht nicht fest. Er muss indessen
vor 1481 liegen, da in diesem Jahr Graf Eberhard der jiingere das
Dorf an Eberhard den iltern abtrat' und zwar um den Kaufpreis

9 Siehe Urbarien von 1564, 1650, 1720 und 1773 im Staatsarchiv. Ebenso Lang
S. 90.

10 Herbert Berner sagt hierzu: «Im Hegau lagen besonders verworrene Rechts-
verhiltnisse vor... Daher riihrt es, dass eine Darstellung der nellenburgischen
Landeshoheit und Gerechtsame so ausserordentlich schwierig ist.» Vorder-
osterreich, Die Landgrafschaft Nellenburg, S. 585.

11 Die Herrscher Wiirttembergs, urspriinglich Grafen, wurden 1495 in den Her-
zogsstand erhoben ; seit 1806 war Wiirttemberg ein Konigreich. — Schon 1468
und 1477 wurde Neuhausen zum wiirttembergischen Amt Balingen gerechnet.
(Freundliche Mitteilung von Reg.-Rat Dr. Hans Jinichen, Tiibingen.)
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von 1690 Gulden™. In der Folge iibte Wiirttemberg die Landeshoheit
faktisch aus und zwar auf Grund der niedern Gerichtsbarkeit und
der Schirmvogtei. Fiir die letztere bezog es das sogenannte Vogt-
recht, das die Gemeinde im Jahr 1570 29 Scheffel Vesen, 18 Scheffel
Haber, 38 Rauchhennen und 76 Rauchhiihner kostete'.

Trotz alledem stand aber Nellenburg und damit Oesterreich
nicht an, Neuhausen je und je als zu seinem Gebiet gehorig zu er-
kliren, konnte es sich doch ausweisen als Inhaber der Malefiz- oder
Blutgerichtsbarkeit, wie auch des Forstrechtes und des Geleites. Auf
Grund des Forstrechtes zog der nellenburgische Amtmann zu
Stockach die sogenannte Jagergarbe, auch Stock- oder Forstgarbe
geheissen, ein, dies von den neugereuteten Parzellen. Sie bestand in
der Abgabe der neunten Garbe'. Viel umstritten waren auch der Zoll
und das Erzgraben, zwei Rechte, die sonst dem Inhaber des Hoch-
gerichtes zustanden, die im vorliegenden Falle aber der Niederrich-
ter beanspruchte. Immer wieder kam es dariiber zu Reibereien,
immer wieder auch zu Kompromissen.

Hinsichtlich des Zolles wurde 1750 ein Abkommen geschlossen
in dem Sinne, dass die Zollstitte Neuhausen inskiinftig halb wiirt-
tembergisch, halb osterreichisch sein solle™.

Dass die Streitigkeiten wegen der Erzgrdberei, einem Bestand-
teil des Bergregals, von seiten Wiirttembergs ebenso hartnickig ge-
fithrt wurden, erklirt sich aus der Lebenswichtigkeit dieses Beschaf-
tigungszweiges, der den Neuhausern wihrend anderthalb Jahrhunder-
ten Arbeit und Verdienst eintrug. Das den Schaffhausern vom Lau-
ferberg und vom Rossberg her wohlbekannte Bohnerz fand sich
auch in den Malmtaschen auf der Eck und lud wie dort zum Tagbau
ein. Herzog Ludwig griindete zu diesem Zwecke 1694—1698 das

nach ihm benannte Hiitten- und Eisenwerk Ludwigsthal"® — es liegt

12 Laut Angabe des Staatarchivs in Ludwigsburg. In der Literatur ist mehrfach
der Betrag von 1640 Gulden angegeben. Schaz stimmt mit Ludwigsburg iiberein.

13 Laneg, S. 11.

14 Ebenda S. 9.

15 Beschreibung des Oberamtes Tuttlingen 1879. Siehe Abschnitt «Neuhausen ob
Eck». — Der jeweilige Kronenwirt war bis 1806 ésterreichischer Zoller.

16 Ueber die Erzgriberei in Neuhausen siehe Lanc S. 151 unter Stichwort «Schin-
dergrube». — Nach Schaz wird das Erzgraben in der Gemeinde schon 1616 er-
withnt. Das Erz wurde damals an auslandische Hiittenwerke geliefert. — Ein-
gehend schildert das Erzgraben mit all seinen Vor- und Nachteilen fiir die
Nachbargemeinde Emmingen ab Egg der Verfasser der dortigen Ortsgeschichte,
Ericu StiArk, 1955, S. 33. Zit. Stark. Fiir Emmingen wird der Erzabbau in mora-
lischer Beziehung als geradezu verderblich bezeichnet. Ob und wie weit dies
auch fiir Neuhausen zutrifft, lasst sich nicht ermitteln.
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eine halbe Stunde unterhalb Tuttlingen an der Donau, hart am Steil-
abfall der Eck —. Zu seinem Einzugsgebiet gehorte vor allem der
Bannbezirk Neuhausen. Die Ausbeute war ziemlich ergiebig. So wird
von 1791 uberliefert, dass jahrlich 15—20000 Kiibel Erz gegraben,
gewaschen und abgeliefert wurden'’. Noch im 19. Jahrhundert be-
schiftigte das Erzgraben das ganze Jahr hindurch 60-—70 Mann bei
einem Taglohn von 24 Kreuzer'. Erst 1861 wurde das Werk still-
gelegt, nachdem der mehr und mehr aufkommende Eisenbahnver-
kehr billigeres Eisen verbiirgte’. — An Stelle des ehemaligen Hiit-
ten- und Eisenwerkes Ludwigsthal finden wir heute eine Eisen- und
Metallgiesserei, Bestandteil der Schwibischen Hiittenwerke GmbH.

Im Kampf um das Recht des Erzgrabens behauptete Wiirttem-
berg, dieses stehe der landesfiirstlichen Obrigkeit zu, als welche es
sich betrachte. Auch hier wie so oft ein Streit um Worte, den der
Stirkere und Angriffigere, in unserm Falle das kleine Wiirttemberg,
schliesslich zu seinen Gunsten beendigte. Dass die Neuhauser Erz-
wischer in ithrem Geschift gelegentlich gestort wurden, indem die
nellenburgischen Nachbarn zu Liptingen die Erzwischereianlagen
schidigten, musste in Kauf genommen werden und indert am Tat-
bestand nichts™.

Im ganzen gesehen drang Oesterreich auf die Dauer mit seinen
Anspriichen auf die Landeshoheit nicht durch. Diese wurde faktisch
durch Wirttemberg und zwar, wie bereits erwiahnt, auf Grund der
niedern Gerichtsbarkeit ausgeiibt, entgegen also der klassischen
Auffassung, die das Hochgericht als fiir die Landeszugehorigkeit
ausschlaggebend betrachtet™. Nicht ohne Einfluss mag der Umstand
gewesen sein, dass der Herzog von Wiirttemberg im nahen Stuttgart
sass, wahrend der andere Anwirter, das Erzhaus Oesterreich, in
Innsbruck oder gar im noch weiter entfernten Wien residierte. —
Erst der Uebergang von Nellenburg an das neugegriindete Konig-
reich Wiirttemberg (1806) setzte dem jahrhundertelangen Zwist ein
Ende, indem es die Lage auch juristisch eindeutig abklarte.

17 Lane S. 153.
18 ScHAzZ S. 95.

19 Finen Parallelfall haben wir im Eisenwerk am Rheinfall, das, 1810 von J. G.
Neher gekauft und zu anfinglicher Bliite gebracht, schon 1850 aufgegeben
wurde.

20 T.anc S. 152.

2t Wiederum ein Parallelfall zu Schaffhausen, das die Landeshoheit auf dem
grossten Teil seines Gebietes ebenfalls auf Grund des ihm zustehenden Nieder-
gerichtes ausiibte.
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Die nahezu tausendjihrigen Beziehungen Neuhausens zu Schaff-
hausen wurden nicht bloss dadurch geschaffen, dass Allerheiligen
Grundherr war. In ebenso hohem Masse basieren sie auf den kirchen-
rechtlichen Verhiltnissen, war das Kloster doch, wie bereits be-
kannt, ebenfalls Kirchen- oder Patronatsherr. Ob auch dieses Eigen-
tumsrecht in die Griindungszeit des Klosters zuriickgeht ? Urkund-
lich fixiert finden wir es erst in einer Papsturkunde von 1120/24,
wo von der Kirche, dem Zehnten und den damit verbundenen Rech-
ten die Rede ist (UR 60, Abdruck bei Baumann n.56). Alexander III.
figt 1179 ausdriicklich noch die Investitur, den Pfarrsatz bei, der
in der Folge meist als Kollatur bezeichnet ist (Riieger S. 268). Als
Kollator amtete naturgemiss der Kirchenherr.

Wenn der Kirchenherr schon iiber das Kirchenvermogen ver-
fiigte, so lag ihm als Gegenleistung in der Regel nicht nur ob, den
Geistlichen zu besolden, sondern auch fiir den Unterhalt von Kirche
und Pfarrhaus aufzukommen. Hinsichtlich des Kirchengutes und
des Zehntens hat sich im Laufe der Zeit in Neuhausen folgendes
Schema herausgebildet :

a) Die 20 Lehenhofe geben den Grundzins an Allerheiligen.

b) Dem Pfarrer steht das Widum oder Widem (kirchliche Aussteuer
an Giitern) mit seinem gesamten Ertrag zur Verfiigung. Es um-
fasste 51 Jucharten Ackerland.

¢) Ebenfalls dem Pfarrer gehort der Zehnten ab den 20 Lehenhofen.

d) Da beim Zehnten mit grossen Eingiingen zu rechnen ist, verlangt
das Kloster noch einen gewissen Teil desselben zu seinen Han-
den, den der Geistliche abzugeben verpflichtet ist.

e) Der Zehnten des Widums fillt dem Heiligen zu (gemeint ist der
Ortskirchenheilige Gervasius)®.

Ueber die Hohe des Zehnteneingangs wird in anderm Zusammen-
hang noch zu berichten sein, ebenso iiber weitere Einzelheiten der

Pfarrbesoldung.

Ein Kapitel fiir sich bildet die Einfiihrung der Reformation. Sie
fallt, auffallig spat, ins Jahr 1555, dem Jahre des Ausgburger Reli-
gionsfriedens. Als Landesherr de facto iibte Wiirttemberg das ius
reformandi aus. Wenn es in Neuhausen ob Eck zwei Jahrzehnte spa-
ter zum Ziele kam als in den iibrigen Stammlanden, so hingt dies
mit den komplizierten politischen Verhiltnissen zusammen, die im
Dorfe vorwalteten. Mit nie erlahmender Ziahigkeit hielten die

22 Vgl. «Beschreibung des hiesigen Pfarreinkommens» von Pfarrer Dorner vom
5.August 1837 bei den Neuhauser Akten im Staatsarchiv, zit. Akten Staatsarchiv.
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osterreichischen Amtleute in Stockach daran fest, dass sie iiber den
Glauben der Neuhauser zu befinden hitten. Solche Bemiihungen
waren zunidchst von Erfolg gekront, waltete doch unter osterreichi-
schem Schutze der 1512 eingesetzte Priester Hans Schmid bis zum
Jahre 1548 unangefochten seines Amtes. Dasselbe gilt anfanglich
fiir seinen Nachfolger, den Priester Zaiger®. — Der grosse Brand
von 1549, der das Dorf samt Kirche und Pfarrhaus bis auf wenige
Hiuser zerstorte, schien den Absichten Nellenburgs vorerst eher
glinstig zu sein. Der Landvogt von Stockach nahm die Gelegenheit
wahr, die Brandgeschadigten tatkriaftig zu unterstiitzen. Im Jahr
darauf (1550) gelang es ihm sogar, in den sogenannten Stockacher
Vertrag® eine Bestimmung aufzunehmen, nach der Pfarrer Zaiger
zwei Jahre wegziehen sollte, damit die ganze Pfarrbesoldung dem
Wiederaufbau von Kirche und Pfarrhaus zugute komme. Auf
Johanni 1552 sollte Nellenburg das Recht haben, wiederum einen
Messpriester vorzuschlagen. Allein die Entwicklung der Dinge nahm
einen andern Verlauf. Aus nicht ganz durchsichtigen Griinden wurde
die Pfarrei erst 1555 wieder besetzt und jetzt setzte es Wiirttemberg
durch, dass der protestantische Geistliche, Pfarrer Herrmann, die
Pfriinde erhielt. Gegen dieses Vorgehen legte Nellenburg scharfen
Protest ein, indem es darauf hinwies, dass dadurch der Stockacher
Vertrag gebrochen worden sei, jedoch ohne Erfolg. Schaffhausen,
das bereits 1529 dem neuen Glauben beigetreten war, stand als
Kollator ohnehin nicht an, Pfarrer Herrmann zu bestitigen und
dabei blieb es®.

Zum letztenmal machte Nellenburg den Versuch, mit der Ein-
setzung eines katholischen Priesters durchzudringen, als 1567
Pfarrer Michael Greif gestorben war. Unterm 14. Januar wandte
sich Herzog Christoph von Wiirttemberg an den «ersamen weysen
biirgermeistern und rath der statt Schaffhausen» mit dem Dank fiir
die Bewilligung, die Pfarrei wieder «mit einem gelernten qualifi-
cierten Ministro der Augspurgischen und unser christenlichen con-
fession zu versehen und zu besetzen». Fir den Fall, dass «wie vor
etlich jaren» die Amtsleute der Grafschaft Nellenburg versuchen
sollten, «den evangelischen Pfarrher abzuschaffen und einen mess-

23 Ranm S. 10.

24 Ebenda. Noch genauer ausgefiihrt bei Schaz S. 34. — Der sog. vom 8. Dez. 1550
datierte Stockacher Vertrag wurde vereinbart im Beisein des Landvogtes auf
Nellenburg, des Obervogtes von Tuttlingen, der beiden Biirgermeister zu Schaff-
hausen und des Neuhauser Ortsvogtes Eisenhart. Er bezieht sich hauptsiichlich
auf die konfessionellen Verhiltnisse im Dorf. — Original-Akten Staatsarchiv.

%5 Ranm S. 11.
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pfaffen an die statt zu pringen», so zweifelt der Herzog nicht daran,
dass die Schaffhauser als «collatores» einem solchen Versuche wohl
zu begegnen wissen werden™.

In der Folge sah Nellenburg davon ab, sich in die Pfarrwahlen
von Neuhausen zu mischen. Diese wickelten sich denn auch gewohn-
lich in aller Ruhe ab. Schaffhausen — bis 1832 die Oberpfleger des
Klosters, seit 1833 der Regierungsrat — bestitigte den von Wiirt-
temberg vorgeschlagenen Geistlichen. Es handelte sich dabei immer
um einen wiirttembergischen Landsmann, nie aber um einen Schaff-
hauser. Falle, wo der Patronatsherr auf den herzoglichen Vorschlag
nicht einging, diirften als Ausnahme von der Regel gelten™.

Zahlreich sind die Korrespondenzen zwischen Schaffhausen und
Neuhausen ob Eck, die sich aus dem Patronats- und Lehensrecht des
Klosters Allerheiligen ergaben. Schaffhausen war begreiflicherweise
darauf bedacht, dass die Grundzinse und Zehnten fristgerecht ein-
gingen, wahrend die Pflichtigen sich nicht selten ausserstande er-
klarten, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Schuld daran tru-
gen relativ haufige Unwetter, die die Ernte stark schadigten oder
gar vernichteten, mehr noch die Kriegshandlungen, die vor allem
im Dreissigjahrigen Krieg, genauer ab 1632, Dorf und Umgebung
schrecklich heimsuchten. Dabei hausten Freund und Feind gleicher-
massen entsetzlich. Um nur ein Beispiel zu nennen: Der 1622 ein-
gesetzte Pfarrer Johann Caspar Rottner erlebte die Schrecken des
Krieges an sich, seiner Familie und seinem Dorf in kaum vorstell-
barem Masse. Am 4. Dezember 1632 wurde das Dorf in der Morgen-
frithe von den Ueberlingern iiberfallen, eine grosse Zahl der Ein-
wohner getotet und die Gebaude in Schutt und Asche gelegt. Die
Habe wurde weggefiihrt, 6—700 Stiick Vieh fielen dem Feind in die
Hinde. Den Ortspfarrer riss man aus dem Bette und fiithrte ihn samt
seiner Tochter, nur notdiirftig bekleidet, gefangen nach der Insel
Mainau®. Ausserstande, das ihm auferlegte Losegeld von 600 Gulden
aufzubringen, wandte er sich in seiner Not an seinen Kirchenherrn

26 Akten Staatsarchiv.

27 Scuaz S. 79, wo eine solche Ausnahme angefiihrt ist.

28 Akten Staatsarchiv. Siehe auch Ramm S. 18ff. — Um die Befreiung Rottners
bemiihte sich auch der Biirgermeister von Engen, Christoph Vogler, der zugleich
Klosteramtmann von Allerheiligen war. Er reiste personlich nach Schaffhausen,
zu welchem Zweck ihm von einem wiirttembergischen Capitain-Leutnant unterm
12. Jan. 1633 in Tuttlingen ein Pass ausgestellt wurde. Darin heisst es, dass
Triger desselben «wegen verhoffender Ledigung des gefangenen Neuhauser
Pfarrers» nach Schaffhausen zu reisen willens sei und dass Offiziere und Sol-
daten ersucht werden,ihn ungehindert passieren zu lassen (Akten Staatsarchiv).
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in Schaffhausen, wo man ihm nach langem Wenn und Aber die
Summe schliesslich vorschoss. Nominell war Rottner bis 1651
Pfarrer zu Neuhausen, tatsichlich konnte er sein Amt ab 1633 nicht
mehr ausiiben. Die Einwohner, von den vielen Ueberfillen ver-
angstigt, fliichteten sich ins benachbarte Tuttlingen oder hielten sich
in den Wildern auf. Noch 1648 war das Dorf nicht vollstindig auf-
gebaut. —

Weniger schwer, aber immer noch schlimm genug waren die
Lasten, welche Neuhausen zufolge spiterer Kriege erlitt, so im
Spanischen Erbfolgekrieg wie auch zur Zeit Napoleons. Es riachte
sich hier, dass die Gemeinde an einer alten Durchgangsstrasse (Tutt-
lingen-Messkirch) lag, die schon den Romern gedient hatte®. Gerade-
zu als Unikum ist es zu werten, dass die 18 Krieger, die 1870 ins
Feld gegen Frankreich zogen, alle unversehrt zuriickkehrten®. Un-
heimlich gross dagegen war die Zahl der Gefallenen in den beiden
Weltkriegen. Die entsprechenden Gedenktafeln weisen fiir 1914 bis
1918 44, fiir 1939—1945 gar 91 Namen von Gefallenen auf.

Begreiflicherweise wachte man auch in Neuhausen dariiber, dass
Schaffhausen seinen Aufgaben und Pflichten, die ihm als Patronats-
und Zehentherr oblagen, gebithrend nachkomme. Als solcher hatte
es nicht nur den Pfarrer zu besolden, sondern normalerweise auch
hinsichtlich des baulichen Zustandes von Kirche und Pfarrhaus zum
Rechten zu sehen. In Neuhausen lagen beziiglich des letztgenannten
Punktes besondere. Verhiltnisse vor. Nach uralten Dokumenten
musste fiir die Baukosten von Kirche und Pfarrhaus der sogenannte
Heiligenfundus aufkommen, der in gewohnlichen Jahren einen nicht
unbedeutenden Einnahmeniiberschuss aufwies. Reichte der Heiligen-
fundus nicht aus, so hatte nach Landesgesetz die Gemeindekasse ein-
zuspringen®. Auf diese Gepflogenheit stiitzte man sich in Schaff-
hausen recht gerne. Was die Kirche anbelangt, so liess sich der hie-
sige Rat je und je im Bedarfsfalle zu Beitrigen herbei, dies meist in
Form des Zehntenerlasses fiir ein oder mehrere Jahre. Immer aber
betonte man dabei, dass es sich nicht um eine Verpflichtung, sondern
um eine freiwillige Leistung handle. So beim Kirchenneubau von
1551/52, der dem Brande von 1549 folgte®. Uebrigens scheint da-
mals eine der beiden Glocken in Schafffhausen gegossen worden zu
sein. Daraufhin weisen verschiedene Posten in der Abrechnung, wie

29 Beschreibung S. 400—408.

30-Scanz S: 96.

31 Vernehmlassung von Pfarrer Dorner vom 8. Juli 1837, Akten Staatsarchiv.
32 Scmaz S. 38, Raam S. 10f.
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«ausgeben von der glockenspeiss gen Schaffhausen zu fieren», oder
«verzert wie si sind gen Schaffhausen geschickt worden der glocken
wegen» oder «verzehrt wie si mit der glocken von Schaffhausen
komen sind»*.

In Neuhausen war man offenbar nach wie vor der Auffassung,
Schaffhausen habe als Zehentherr die eigentliche Pflicht, zum
Unterhalt der Kirche beizutragen, dies bis ins 19. Jahrhundert hin-
ein. Als im Jahre 1853 eine Renovation fillig war, stellte die Ge-
meinde auf Grund der errechneten Zehnten-Ablosungssumme von
41 000 Gulden, von der 33 000 auf Schaffhausen fielen, das Ansuchen
an die Zehentherren, einen entsprechenden Beitrag zu leisten.
Schaffhausen war nach dem entsprechenden Schliissel der Betrag
von 2600 Gulden zugedacht. Doch der damalige Inhaber der Pfrund,
Pfarrer Leube, der den Lowenanteil des Schaffhauser Zehnten be-
zog, protestierte aus begreiflichen Griinden gegen diese Zumutung
und der Regierungsrat unterstiitzte ihn auf Antrag der Klosterver-
waltung in seinem Protest, indem er erklarte, eine Baulast zugunsten
der Kirche nicht anerkennen zu konnen®.

Wie der Unterhalt der Kirche, so fiihrte auch derjenige des
Pfarrhauses immer wieder zu Differenzen. Auch hier stellte sich
Schaffhausen auf den Standpunkt, Neubau wie Renovationen seien
Aufgabe des Pfarrers, dessen Pfrund eine der besten und darum
gesuchtesten im Lande war. So 1560, als eine Erweiterung bevor-
stand. Schaffhausen steuerte 40 Gulden bei, bezeichnenderweise mit
der ausdriicklichen Bemerkung «us gnaden und kainer gerechtig-
kait»®. Als Pfarrer Rottner 1622 sein Amt antrat, verpflichtete er
sich, das baufallig gewordene Pfarrhaus in Zeit von 5 Jahren neu
aufzubauen. Ein Darlehen von 1200 Gulden seitens der Klosterver-
waltung sollte ihm die Durchfithrung der Aufgabe erleichtern. Er
hatte die Summe durch das Pfarreinkommen sicherzustellen und sie
im Laufe der nichsten 20 Jahre abzuzahlen. Der Neubau konnte 1624
bezogen werden. Auf Anordnung der Klosterpfleger wurde eine
Tafel angebracht, die sich heute noch iiber dem seitlichen Eingang
des neuen Pfarrhauses eingemauert findet. In Rorschacherstein ge-
hauen, trigt sie die Jahrzahl 1624. Deutlich genug weisen Standes-

3 Rechnung iiber den Kirchenneubau von 1551, Akten Staatsarchiv. Papierlibell
von 12 Blatt. Darnach sind 1551 an Zehnten eingegangen: 17 Malter Haber,
21/5 Malter Gerste, 621/2 Malter Vesen, womit ein betriichtlicher Zuschuss an
die Baukosten geleistet werden konnte.

34 Akten Staatsarchiv.

35 Ebenda, Bemerkung von Klosterschreiber H. J. Bertz.
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und Klosterwappen auf die Abhingigkeit von Schaffhausen hin.
Beide sind iiberh6ht vom Reichsadler. Von einem vierten kleinern
Wappen existiert nur noch das Schild, wiahrend das Schildbild aus
uns unbekannten Griinden und zu unbekannter Zeit weggemeisselt
wurde™.

Wie bereits bekannt, hielt das neue Pfarrhaus den folgenden
Kriegsereignissen nicht stand. Im Friithjahr 1633 brannte es ab, wo-
bei 3000 Zehntgarben vernichtet wurden. Zum Gliick blieb die Wap-
pentafel verschont. Sie zierte in der Folge wiederum den Pfarrhaus-
neubau, der allerdings erst 1662—1665 erstellt werden konnte®.

Spiter scheint Schaffhausen von der starren Forderung, dem
Pfarrherren obliege auch der Neubau des Pfarrhauses, abgekommen
zu sein. Offenbar im Bestreben, die gegenseitigen Verpflichtungen
auszuscheiden und ein fiir allemal klarzulegen, iiberreichte die
Klosterpflege 1837 dem damals amtenden Pfarrer Dorner einen
Fragebogen. Die Antwort lautete klar und eindeutig dahin, der
Pfarrer habe wohl die Wohnung in gutem baulichem Zustand zu
halten, andere Baulasten dagegen liegen der Pfarrei nicht ob. Da
der Zustand des Hauses trotz der betrichtlichen Aufwendung
Dorners zu jener Zeit sehr zu wiinschen iibrig liess, ordnete die Re-
gierung den kantonalen Bauaufseher J. Widmer ab, der sich der
Aufgabe des Augenscheins mit erfreulicher Griindlichkeit entledigte
(17. November 1838). Baubeschrieb und Plan liegen noch vor®.
" Widmer rithmt dem Pfarrherrn nach, er habe vieles reparieren las-
sen, «mitunter unzweckgemaiss, auch wieder gut». Einiges sei er
weiterhin gewillt, machen zu lassen, nichts aber Neues. Das Pfarr-
haus selber gleiche einem grossen Bauernhaus (siehe Tafel 2). Mit
einer Front von 40 m und einer Tiefe von 15 m umfasse es neben
den Wohngebduden 2 Stille, 2 Scheunen, einen Behélter, einen
Wagenschopf, einen Holzschopf und ein Waschhaus. — Die auffal-
lend zahlreich vertretenen Oekonomierdume waren keineswegs iiber-
fliissig, wenn man bedenkt, dass das Einkommen des Pfarrers sozu-
sagen ausschliesslich in Naturalien bestand und dass dieser von

3 Siehe Tafel 2. Im Protokoll der Oberpflege von Allerheiligen bzw. in den
Ausgaben der Klosterpflegerei finden sich u.a. folgende Angaben: 17. Sep-
tember 1622, Zue gedencken, daz bey uffrichtung dis bauws des closters wappen
in ein Roschacher stein gehauwen und oberhalb der thiiren eingesetzt werde.
1623/24 : 4 Pfund 17 Schilling 6 Heller Georg Kolern bezalt von des closters
wappen zu howen, so in das pfarrhaus zu Newhausen uff Egken gebrucht
worden...

37 Ranm S. 25.

38 Akten Staatsarchiv.
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alters her verpflichtet war, das Zuchtvieh (2 Farren, 1 Eber, 1 Zie-
genbock und 1 Schafbock) zu stellen und zu halten, eine Auflage,
die er 1837 um den Betrag von jahrlich 168 Gulden der Gemeinde
gegeniiber abloste™.

In bezug auf die 21 Pfarrherren, die Rahm erwidhnt und deren
Namen wir im Anhang wiedergeben, mochten wir des genaueren
nur auf die vier letzten eingehen. Da ist zunichst Gottfried Ulrich
Hochstetter, der schon dadurch auffillt, dass er die Gemeinde von
1727—1777, also wihrend eines halben Jahrhunderts, pastorierte.
Wihrend seiner Amtszeit vollzog sich ein Umschwung vor allem auf
dem Gebiete der Landwirtschaft. Den Bauern war auch zu Neuhau-
sen der Rahmen der Dreifelderwirtschaft zu eng geworden und nach
dem Beispiel anderer Orte fingen sie ihn zu durchbrechen an, indem
sie Klee und Kartoffeln zu pflanzen begannen. Hochstetter prote-
stierte mehrfach gegen diese Neuerung, da er eine Einbusse des
Zehnten befiirchtete. Er erhielt fiir solch Verhalten vom Dorfchro-
nisten nicht die beste Qualifikation, wird er doch, zusammen mit
der Klosterverwaltung in Schaffhausen als jene Instanz betrachtet,
die einem zeitgemissen Fortschritt hindernd im Wege stand”.

Auch seinen Nachfolger, Johann Friedrich Rosler (1777—1796),
trifft derselbe Vorwurf. Résler protestierte vor allem gegen den
Anbau von Rotklee mit der Begriindung, die Aecker wiirden nach
dem Klee weniger Korn abwerfen'. Im besondern hat sich die Frau
Pfarrerin im Gedachtnis der Dorfleute recht unvorteilhaft erhalten.
Sie mischte sich in einer Art und Weise in die Angelegenheiten ihres
Mannes ein, die diesen nur kompromittieren konnte. So empfing sie
die Vertreter der Gemeinde mit den anriichigen Titeln «Kleevigte
und Kleerichter» und statt Friedensrichterin zu sein, war sie die
Ursache so manchen Streites®”. Nach dem Tode ihres Mannes wei-
gerte sie sich, das Pfarrhaus zu rdumen, in welchem sie Wohnrecht
zu haben behauptete, und die Kirchgenossen atmeten erleichtert auf,
als es den amtlichen Organen endlich doch gelungen war, die streit-
bare Dame zum Abzug zu bewegen.

Als 1796 Pfarrer Isaak Dorner gewihlt wurde, hitte kaum je-
mand geahnt, dass er wihrend 4'/2 Jahrzehnten auf seinem Posten

% Die Haltung des Wucherviehs lag auch in der Schweiz in manchen Gemeinden
als Servitut auf dem Pfarrwidum. In Emmingen ab Egg lag sie den vier Pach-
tern des Widums ob.

40 Scuaz S. 73. — Zahlreiche diesbeziigliche Korrespondenzen Akten Staatsarchiv.

41 Ranm S. 30. Ebenso Lanc S. 26.

42 Scuaz S. 78.
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verharren wiirde, stand doch sein Amtsantritt im denkbar ungiinsti-
gen Zeichen des sogenannten Pfaffenhandels. Entgegen dem Wunsch
der Dorfleute hatte Schaffhausen sich nicht entschliessen konnen,
den vorgeschlagenen Vikar Mann zu bestitigen, sondern bestimmte
Dorner als Nachfolger von Pfarrer Résler. Dariiber entzweiten sich
nun die Gemiiter. Im Dorf entstanden zwei Parteien, die sich leiden-
schaftlich befehdeten. Der Streit ging mitten durch die Familien,
stand doch der Vater gegen den Sohn, die Kinder gegen ihre Eltern.
Die «feindlichen Briider» schadeten einander, wo sie nur konnten.
So verderbten sie sich gegenseitig die Feldfriichte. Als Pfarrer
Dorner seine Antrittspredigt hielt, sah sich die Behorde veranlasst,
an jeder Kirchentiire einen Soldaten aufzustellen, ging doch die
Drohung um, man wolle ihn von der Kanzel stiirzen. Zum Gliick
glitteten sich die Wellen bald wieder. Der neue Geistliche erwies
sich als trefflicher Seelsorger und in seiner menschenfreundlichen
Art gewann er auch seine anfanglichen Feinde. Besonders trug es
ihm die Achtung seiner Dorfkinder ein, als er sich wihrend der
napoleonischen Kriege mit Mannesmut mehrfach fiir seine schwer
heimgesuchte Gemeinde ins Mittel legte®.

Pfarrer Dorner verdanken wir iibrigens eine sehr ausfiihrliche,
ausserst gewissenhafte Darstellung der Einkiinfte eines Pfarrers zu
Neuhausen ob Eck. Er machte diese Aufstellung gegen Ende seiner
Amtszeit (1837) und zwar auf Veranlassung der Klosterverwaltung,
die offenbar selber dariiber nicht recht im Bilde war. Da bei der
1848 erfolgten Ablosung der Grundlasten Dorners Angaben sehr
wertvolle Unterlagen bildeten, seien sie hier in den Hauptpunkten
wiedergegeben. Wir erfahren unter anderm, dass der von den 20
Lehenhofen eingehende grosse Zehnten, der Hauptbestandteil des
Pfarreinkommens, damals um 1600 Gulden, «an eine Gesellschaft
hiesiger Biirger» verpachtet war. Die Pichter hatten die zusétzliche
Auflage, dem Kloster Allerheiligen im Sinne eines Zehntiiber-
schusses nach Engen abzuliefern: 7'/2 Gulden Zins**, 16 Scheffel
Haber und 16 Scheffel Korn. Ebenso lag den Piachtern ob, an die
Herrschaft Wiirttemberg die Abgabe des Vogtrechtes abzuleiten in
der Hohe von 3 Scheffel Korn und 3 Scheffel Haber. Ueber den

4% Ebenda. — Ueber die Wahl Dorners und den Streit in der Gemeinde siehe
auch Dorners Briefe, Akten Staatsarchiv. — Sein Bild siehe Tafel 3.

43a Dieser Zins riithrte her von einem Darlehen von 150 Gulden, das Allerheiligen
dem Pfarrer Vetter (15731601 im Amt) im Jahre 1597 gewiihrt hatte. Dieser
kam seiner Pflicht um Riickgabe des Betrages nie nach und so hatten seine
Nachfolger ihn jihrlich zu 5% zu verzinsen.
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kleinen Zehnten, ebenfalls Bestandteil der Pfarrkompetenz, erfahren
wir folgendes: IThm wurde zugezidhlt 1 Wagen Heu und /2 Wagen
Emd. Der Esper- und Kleezehnten war ersetzt durch einen Geld-
betrag von 140 Gulden. Der Kartoffelzehnten war an die oben er-
wihnte Gesellschaft verpachtet, die als Gegenwert 50 Gulden be-
zahlte und zudem 30 Sacke «Erdbiren» a 1 Gulden auf den Pfarrhof
lieferte. Hinzu kam in Form kleiner Geldbetrage der Kraut- und
Obstzehnten. Der Brachzehnten war mit 60 Gulden eingesetzt.

Ausser dem Zehntenertrag stand der Pfarrer im Genuss des be-
reits erwahnten Pfarrwidums oder Pfarrgutes'. Die dazu gehoren-
den 51 Jucharten bestanden aus mehr oder weniger gutem Acker-
land, dessen Ertrag Dorner auf 792 Gulden einschitzte. Nach Abzug
aller Unkosten fiir Saatgut, Dung, Pfliigen, Mahen usw. in der Hohe
von 415 Gulden blieb ein Reinertrag von 376 Gulden 30 Kreuzer.
Das Total der Pfarrbesoldung aus Zehnten und Giitergenuss ergab
demnach 2296 Gulden. Hiervon kamen noch 241 Gulden in Abzug,
darunter jahrlich 168 Gulden fiir Haltung des Wucherviehs. Als
Nettoeinkommen ergaben sich somit 2054 Gulden, eine fiir jene Zeit
recht ansehnliche Pfarrbesoldung. — Angedeutet worden ist bereits
weiter oben, dass der Zehnten des Widums sonderbarerweise nicht
dem Ortsgeistlichen, sondern, wie es gewohnlich heisst, «dem Hei-
ligen» zufiel, das heisst dem Kirchenheiligen Gervasius. Offenbar
wurde dieser Betrag fiir kultische Zwecke verwendet.

In die Amtszeit Pfarrer Dorners fidllt mit den napoleonischen
Kriegen auch die Neueinteilung Deutschlands, die zufolge des Frie-
dens von Lunéville (1801) durch den Reichsdeputationshauptschluss
vom 25: Februar 1803 in Praxis umgesetzt wurde. Dazu kamen die
betrachtlichen Gebietsveranderungen, die der Friede von Pressburg
vom 26. Dezember 1805 mit sich brachte, Veranderungen, die haupt-
sachlich den siiddeutschen Staaten Baden, Wiirttemberg und Bayern
zugute kamen. Verlierer Nummer eins war dabei Oesterreich, dem
das vorderosterreichische, das heisst all sein bisher zwischen dem
Arlberg und dem Oberrhein besessenes Gebiet, verloren ging.

Man versteht es einigermassen, wenn Oesterreich sich fiir die ge-
waltigen Verluste auf seine Weise schadlos zu halten suchte. Einer
dieser Versuche, der sich mit der Zeit allerdings als untauglich er-
weisen sollte, unternahm es mit dem sogenannten Inkamerations-
edikt vom 3. Dezember 1803. In hichst einseitiger und eigenmichti-
ger Auslegung von Art. 29 des Regensburger Rezesses belegte es
«alles in den Gsterreichischen Staaten liegende Eigentum der Helve-

4% Genaueres iiber das Pfarrwidum siehe Lang S. 186.

62



tischen Republik und schweizerischen Kloster, mochten es Liegen-
schaften, Kapitalien, Gefille oder Habseligkeiten sein»*, mit Be-
schlag und gab diesem Akte den schonen Namen «inkamerieren». In
Mitleidenschaft gezogen wurden neben Schaffhausen auch die Kan-
tone St. Gallen, Graubiinden, Thurgau und Schwyz. Die sequestrier-
ten Werte machten den Betrag von nahezu 5 Mill. Fr. aus. Das dem
Kanton Schaffhausen entrissene Eigentum belief sich auf 507 000
Gulden®.

Sonderbarerweise war auch die Gemeinde Neuhausen ob Eck,
genauer die dort dem Kloster Allerheiligen zustehenden Rechte,
durch Oesterreich in die Inkameration mit einbezogen worden,
trotzdem das Dorf seit mehr als drei Jahrhunderten tatsichlich zu
Wiirttemberg gehorte. Auf welche Rechtstitel Oesterreich sich dabei
stiitzte ? Es kann sich nur auf die hohe Gerichtsbarkeit berufen
haben, die es, wie man zur Geniige weiss, von jeher in Anspruch
nahm. Auf das Vorgehen Oesterreichs antwortete Wiirttemberg zu
Beginn des Jahres 1804, indem Kurfiirst Friedrich sofort ein um-
fangreiches Gutachten iiber die Hoheitsrechte der Gemeinde an-
fertigen liess"a. Offenbar war der Zweck dieses Gutachtens, die
Inkameration Neuhausens als widerrechtlich anfechten zu konnen*b.

4% MarTIN WANNER, Das Incamerationsedict Oesterreichs gegen die Schweiz, 1869,
S. 11. Zit. Wanner.

46 KarL ScuiB, Geschichte der Stadt Schaffhausen, 1945, S. 263.

46a Freundliche Mitteilung des Staatsarchivs in Ludwigsburg.

46b Im Zusammenhang mit der Inkameration der Gefille in Neuhausen ob Eck
durch Oesterreich steht vermutlich folgende Tatsache: Schaffhausen bestellte
durch Jahrhunderte einen Klosteramtmann, der in der Regel in Engen wohnte
und der fiir den Eingang der Gefille von Allerheiligen im Hegau zu sorgen
hatte. Bevorzugt wurde fiir diese Stelle eine Amtsperson, ofters der Engemer
Biirgermeister. — Um 1800 fungierte als Klosteramtmann im Hegau Franz
Adam Wizigmann, Obervogt zu Reute. Dieser erhielt vom nellenburgischen
Landrichter zu Stockach unterm 10. Dezember 1802 die Weisung, er habe alle
«Realititen, Lehen, Zinse und Gefille» zu nennen, die im K.K. Nellenburgi-
schen Distrikt liegen und die er, Wizigmann, im Namen des Kantons Schaff-
hausen verwalte. Landrichter von Krafft in Stockach kam damit einer Weisung
der K. K. Regierung nach, die wissen wollte, «ob die schweizerische Republic
oder derselben Angehorigen» in den vorderdsterreichischen Landen irgend-
welche Zinsen, Zehnten und Gefille besitze. — Wizigmann kam der Aufforde-
rung unterm 18. Dezember 1802 nach. Unter den von ihm aufgefiihrten Gemein-
den nennt er auch Neuhausen ob Eck mit den bekannten 20 Lehenhofen. Die
jahrlich zu entrichtenden Abgaben errechnete er auf 289 Gulden 45 Kreuzer
4 Heller. — Mit diesen seinen Angaben ist Wizigmann offenbar zum Anlass
geworden, dass auch Neuhausen auf die Liste der zu inkamerierenden Gemein-
den zu stehen kam, trotzdem es (mit Ausnahme des Blutgerichtes) zu Wiirttem-

- berg geharte.
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In diesem Zusammenhang ist die Tatsache wichtig, dass durch
den Frieden von Pressburg (26. Dezember 1805) die Grafschaft Nel-
lenburg an Wiirttemberg iiberging. Fiir Neuhausen ob Eck endete
damit ein jahrhundertealter Streit, lag von nun an doch auch das
Blutgericht in aller Form rechtens beim Hof in Stuttgart. Daran
anderte auch der schliessliche Uebergang von Nellenburg an Baden
im Jahre 1810 nichts*c.

Zufolge der gewaltigen Gebietsverinderungen der Jahre 1803 bis
1810 wechselten auch die Gegenspieler, die am Inkamerationsedikt
irgendwie beteiligt waren. Hatte die Schweiz anfinglich in dieser
Sache nur mit Oesterreich verhandelt, so sah sie sich ab Ende 1805
den drei siiddeutschen Nachbarn Baden, Wiirttemberg und Bayern
gegeniiber. Schaffhausen hatte es von nun an in bezug auf Neuhau-
sen mit Wiirttemberg zu tun. Die entsprechenden Verhandlungen
zogen sich bis zum Jahre 1813 hin. Begreiflich niitzte Schaffhausen
jede sich bietende Gelegenheit aus, um in Stuttgart an seine Rechte
in Neuhausen zu erinnern und diese wieder zuriickzugewinnen. So
reiste zu diesem Zwecke David Stokar, der bereits auf dem Regens-
burger Reichstag die Schweiz wie auch seine Vaterstadt rithmlich
vertreten hatte, 1806 nach Wiirttembergs Hauptstadt, um in der
Inkamerationsfrage zu verhandeln®. Allein er erreichte vorliaufig
nichts, da man dort «Mangel an hinldanglicher Kenntnis des Gegen-
standes vorschiitzte und jede vorgreifende Antwort vermied»™.
Immerhin erkldarte man sich in Stuttgart und Miinchen wenigstens
bereit, «die Verhandlungen wegen des incamerierten schweizeri-
schen Eigentums dort aufzunehmen, wo sie mit Oesterreich abgebro-
chen worden waren»®.

Auf die Dauer konnte man sich am koniglichen Hofe in Stuttgart
auch in bezug auf Neuhausen ob Eck den berechtigten Anspriichen
Schaffhausens nicht entziehen, und so kam es am 29. August 1813
zu einem Vertrag zwischen Wiirttemberg und der Eidgenossenschaft,
laut welchem ersteres die vom Kloster Allerheiligen frither besesse-
nen Rechte in aller Form an Schaffhausen zuriickgab. Als Kontra-

46c Wie verzahnt indessen die Verhiltnisse lagen, geht daraus hervor, dass sich
zwischen Baden und Wiirttemberg wegen der Gefille in Neuhausen o.E. noch
durch Jahrzehnte weitere Streitigkeiten ergaben, die schliesslich durch mehr-
fache Grenzhereinigungen (1812—1862) beigelegt wurden. Mitgeteilt vom
Staatsarchiv in Ludwigsbhurg.

47 WANNER S. 107. — Ebenso A. STEINEGGER, Beitriage 1956, S. 122.

48 WaNNER S. 107.

49 WanNER S. 114. — Siehe auch Jomannes Mever, Der Unoth S. 302 und KarL
StokARr, Johann Georg Miiller S. 302.

64



TAFEL 2

Das alte Pfarrhaus,
erbaut 1662—1665, renoviert 1753. Ueber dem Hauseingang war die Wappentafel
von 1624 eingemauert. Es wurde durch einen Neubau von 1899 ersetzt.

Wappentafel von 1624.
Urspriinglich angebracht am Pfarrhausneubau dieses Jahres. Zur Zeit iiber der
westlichen Seitentiire des Neubaus von 1899. Oben der Reichsadler, heraldisch
rechts das Schaffhauser Standeswappen, links das Klosterwappen von Aller-
heiligen. Beim kleinen untern Wappen ist der unbekannte Schildinhalt zu unbe-
kannter Zeit weggemeisselt worden. — Die Buchstaben H H S weisen vermutlich
auf den 1620—1625 amtierenden Klosterpfleger Hans Heinrich Sigerist hin. —
Die Angaben bei Rahm S. 17 iiber die drei Wappen (Kantonswappen, Stadt-
wappen, osterreichischer Adler) bedurften der Berichtigung.



TAFEL 3

Kirche von Neuhausen ob Eck.
Heutiger Zustand.

Isaak Dorner 1765—1849 Henriette Dorner geb. Wucherer
Pfarrer in Neuhausen 1786-—1873 (2. Ehefrau)



henten bezeichnet das Schriftstiick eingangs «Hans Reinhard, Biir-
germeister des Cantons Ziirich, Landammann der Schweiz und Pra-
sident der Tagsatzung der 19 Cantone» ; auf der andern Seite stand
«Seine Konigliche Majestit, der durchlauchtigste Fiirst und Herr
Friedrich Konig von Wiirttemberg, souverainer Herzog in Schwaben
und Teck». Als Bevollmichtigte zeichnen August Friedrich von Batz
und David Stokar von Neuforn. Ort der Ausstellung ist Ziirich. Ein-
gangs des Vertrages erklart sich Wiirttemberg bereit, «wegen des
von dem Kaiserhaus Oesterreich incamerierten und mittelst der im
Pressburger Frieden erworbenen Lande an die Krone Wiirttembergs
iibergegangenen schweizerischen Eigentums mit der Eidgenossen-
schaft eine gute Uebereinkunft zu treffen»™.

Hinsichtlich der Gemeinde Neuhausen fertigte das Cameralgut
Tuttlingen, gestiitzt auf den obenerwdhnten Vertrag, am 30. Novem-
ber 1813 eine Note aus, in welcher es erklirte, im Auftrage der
koniglichen Regierung dem Kanton Schaffhausen, bzw. dem Kloster
Allerheiligen «alle von diesem besessenen Gefille und Capitalien,
soweit solche die Krone Wiirttembergs genossen», vollstindig zu-
rickzugeben™. Zur Uebernahme der Gefille akzeptierte man in
Tuttlingen den von Schaffhausen vorgeschlagenen Seckelmeister
Sigerist”. Ein besonders zum Zweck der Abrechnung aufgestelltes
Verzeichnis bezeichnete die bestandigen (jahrlichen!) Einginge be-
ziiglich der Grundzinse mit 227 Gulden, beziiglich des an Schaff-
hausen abzuliefernden Zehnten mit 106 Gulden.

Damit war Schaffhausen in aller Form wieder in den Besitz sei-
ner uralten Rechte in Neuhausen ob Eck gelangt. Die jahrelangen
Bemiihungen hatten sich offensichtlich gelohnt. Man mochte das
Ergebnis der Verhandlungen als um so schonern Erfolg buchen, als
wihrend der vorausgegangenen Kriegswirren der Nichteingang von
Gefillen der Klosterverwaltung ganz bedeutende Verluste einge-
tragen hatte.

Im Prozess der Loslosung von Schaffhausen bedeutete die Ab-
losung der Feudallasten, der Grundzinse und Zehnten, wenn nicht
formell so doch materiell den wichtigsten Schritt. Es sei im folgen-
den daher des niahern darauf eingegangen. Grundlage und Ausgangs-
punkt dafiir bildete das «Gesetz betreffend Beseitigung der auf dem

50 Vertrag im Staatsarchiv.

51 Ebenda.

52 Johann Conrad Sigerist (1774—1833), Biirgermeister von 1831—1833. Ueber
seine Person vgl. Kant. Festschrift S. 634.
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Grund und Boden ruhenden Lasten», das, 19 Artikel umfassend,
Koénig Wilhelm von Wiirttemberg am 14. April 1848 erliess®. Grund-
satzlich sollte der 16fache Betrag des durchschnittlichen Jahres-
ertrages nach Abzug des Verwaltungsaufwandes das Ablosungskapi-
tal bilden™. War es nicht moglich, den Durchschnitt der letzten
75 Jahre zu bestimmen — so weit ging man zuriick — so legte man
der Berechnung billige Schatzung zugrunde®. Bei den Naturalien
bestimmte das Gesetz, um einige Beispiele zu nennen, fiir 1 Pfund
Kise 4 Kreuzer, fiir ein altes Huhn 10 Kreuzer, fiir ein junges Huhn
5 Kreuzer, fiir 100 Stiick Eier 50 Kreuzer.

Schon unterm 22. Miarz 1848 — es waren die stiirmischen Tage
der Revolution in Berlin und Wien — richteten Gemeinderat und
Biirgerausschuss von Neuhausen einen Brief an das Kloster Aller-
heiligen mit der Aufforderung, «das Bezugsrecht mit Documenten
zu begriinden», damit die Ablosung in die Wege geleitet werden
konne, ansonst man den Bezug als nicht zu Recht bestehend be-
trachte und die Zinsen nicht mehr entrichten werde. Die Klosterver-
waltung reagierte offenbar nicht so rasch wie erwartet, wiederholte
Neuhausen doch am 21. Juni des Jahres seine Aufforderung™.

In der Folge hatte Klosterverwalter J. J. Ott alle Hande voll zu
tun. Es fiel ihm nicht eben leicht, die notigen Unterlagen zu be-
schaffen. Als diese endlich vorlagen, verlangte man in Tuttlingen
die Originaldokumente, deren Empfang vom Cameralamt in Wurm-
lingen® am 23. Dezember 1848 schliesslich quittiert werden konnte.
In Frage kamen dabei vornehmlich die Urbarien von 1564, 1650,
1720 und 1773.

Wie es so geht, zogen sich auch hier die Vorbereitungsarbeiten
durch Jahre hinaus. Ein Verhandlungstermin zwischen Schaffhausen
und Wiirttemberg wurde unter anderm auf den 19. Marz 1852 ange-
setzt. An der Sitzung teilzunehmen wurde Klosterverwalter Ott be-
auftragt. Doch hielt man es hierorts fiir ratsam und das Geschift
fir wichtig genug, als eigentlichen Vertreter des Klosters einen
Juristen zu bestellen. In der Person des Dr. iur. Dietzsch in Tutt-
lingen glaubte man einen vertrauenswiirdigen Mann gefunden zu
haben. Doch Schaffhausen hatte mit der Wahl kein Gliick. Trotz des
von Dietzsch verlangten und im Oktober 1852 bezahlten Kostenvor-

53 Akten Staatsarchiv.

54 Art. 9.

o5 AEt. A1:

56 Beide Schreiben Akten Staatsarchiv.

57 Gemeinde ca. 4 km nordwestlich Tuttlingen.
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schusses schien ihn das Geschift nicht besonders zu interessieren,
beklagte sich doch gegen Ende des Jahres sogar die Ablosungskom-
mission bei der Klosterverwaltung iiber sein passives Verhalten. Auf
ein entsprechendes Schreiben Schaffhausens antwortete der Herr
Vertreter iiberhaupt nicht, sodass sich unser Regierungsrat unterm
17. Marz 1853 veranlasst sah, die Vollmacht zuriickzuziehen und
den bezahlten Kostenvorschuss zuriickzuverlangen.

Als zuverlassiger erwies sich Rechtskonsulent Etter in Rottweil,
dem schon am darauffolgenden 21. Mirz die Angelegenheit iiber-
tragen wurde. Etter fithrte das Geschéft zum raschen Abschluss. Am
15. Juni 1855 genehmigte der Regierungsrat die ihm vorgelegte
Abrechnung, die eine Gesamtablosungssumme von 6491 Gulden
25 Kreuzer verzeichnete, und bereits am 25. Juni quittierte der
Klosterverwalter den Empfang von 5 Stiick Obligationen im Kapital-
wert von 5000 Fr. sowie eines Barbetrages von 1491 Gulden
25 Kreuzer®™.

Wie aber war man zu diesen Zahlen gekommen ? Hieriiber geben
die Abrechnungen der Abl6sungskommission, die im Staatsarchiv
liegen, vollumféanglich Auskunft:

a) Abrechnung betr. Lehens- oder Grundzinse der Gemeinde

Geld T R o R s PR X = e i L
Dinkel . Ve e s e s o0 onlden 20 - Krenizer
Haber . . 0 oot el iir et i8S ynlden 36 Krenzer
Total . e Tl e e e e Y ulden b Kreuzer

Davon kommen in Abzug :
Verwaltungskosten, Trinkgeld der Fuhr

nach Engen und Abgabe . . . 31 Gulden 29 Kreuzer
Netto: .~ . bk s 100 ontden: 36 - Keenzer
16facher Betrag . .. . 3481 Gulden
Davon ab wegen Llptlngen und Buchhelm 46 Gulden
Ablésungskapital . . . . . . 3435 Gulden

58 Akten Staatsarchiv. — Ramum, S. 38, fiihrt demgegeniiber aus, dass die Abzah-
lung der Schuld ratenweise, letztmals unterm 2. Mirz 1872 erfolgt sei. Dieser
Angabe widerspricht auch ein Dokument (Akten Staatsarchiv), laut welchem
der konigliche Ablésungskassier in Stuttgart am 21. Juni 1855 den gesamten
Ablgsungsbhetrag an Verwalter J. J. Ott sendet. Er bittet um sofortige Empfangs-
bescheinigung und ersucht dazu ausdriicklich um Riickgabe des Geldsackes.
Diese letztgenannte Bemerkung besonders diirfte eindeutig beweisen, dass das
Geschiift schon 1855 endgiiltig erledigt war.

67



b) Abrechnung betr. Pfarrei (Zehnten)
Der Pfarrer hat nach Schaffhausen

abzuliefern : . . . 106 Gulden 16 Kreuzer
Abzug fir Verwaltungskosten und Trinkgeld 8 Gulden 15 Kreuzer
Netto . .. 98 Gulden 1 Kreuzer

16facher Betrag als Ablosungskapltal . 1568 Gulden 24 Kreuzer
(Verzinslich von Martini 1847 an.)

c) Total der Abléosungssumme

Grundzinsen (Gemeinde) . . . . 3435 Gulden 16 Kreuzer
Pfarrei (Zehnten) . . . . . . 1568 Gulden 24 Kreuzer
Total der Ablésungssumme 7 L1008 Calden 40 Kreuzer

d) Schlussabrechnung (1855)

Gesamtes Ablosungskapital .. .5003 Gulden 42 Kreuzer
Zins von 7 Jahren a 4% . . . .1401 Gulden 4 Kreuzer
Zins von Martini 1847 bis 18. Juni 1848 . 86 Gulden 40 Kreuzer
(Vergleiche b) = o

Total*®a cmiogmiac s et 3 a0 o bl Galden 25 KEetiver

Nicht inbegriffen in diesen Zahlen ist der Zehnten auf den Lehen-
giitern der Gemeinde, die den Hauptbestandteil des pfarrherrlichen
Einkommens bildeten. Auch er wurde abgelost und zwar mit dem
Betrag von 33 600 Gulden. Er bezog sich auf die bekannten 20 Lehen-
hofe, die einen Gesamtumfang von 2241 Morgen Land hatten. Der
Regierungsrat hiatte es gern gesehen, wenn auch dieser Betrag nach
Schaffhausen abgeliefert worden ware. Dem gegeniiber stellte sich
Wiirttemberg auf den Standpunkt, das Dotationskapital — und um
dieses handelte es sich hier — konne nicht abgegeben werden. Nach
wiirttembergischen Gesetzen sei es in den Landesreservefonds abzu-
leiten. Unsere Regierung beschloss daraufhin, die Angelegenheit auf
sich beruhen zu lassen. Somit wurde die genannte Summe dem
wiirttembergischen Cameralgut einverleibt und die entsprechenden
Zinsen als Besoldungsteil dem Pfarrer zugewiesen. Das war im Jahr

58a Die Abrechnung ist wohl in ihrem Schlussposten genau, nicht aber, wenigstens
nicht bei Heller und Pfennig, in den Zwischensummen und den einzelnen
Summanden, da der einfachern Darstellung halber auf die Heller verzichtet wurde.
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1855%. Mit der Pfarrbesoldung als solcher hatte Schaffhausen in Zu-
kunft nun nichts mehr zu tun.

Nicht umsonst hatte die Aufstellung der Abrechnung volle
7 Jahre in Anspruch genommen, hatte doch jeder Teil versucht,
moglichst viel fiir sich herauszuholen. So behaupteten die Neuhau-
ser Zinspflichtigen, sie seien genau genommen verpflichtet gewesen,
die Naturalzinse nach Schaffhausen direkt zu liefern und sie auch
dorthin zu fiithren. Engen sei nie eine eigentliche Ablieferungsstitte
gewesen, wo man die Giiltfriichte aufgeschiittet und aufbewahrt
habe, sondern nur eine Uebernahmestelle, wo man im Gasthof zum
Sternen die Friichte mass, sie aber sofort umlud und am selben Tag
nach Schaffhausen fithrte. Hier erst sei den Lehenstriagern der Fuhr-
lohn ausbezahlt worden. Die Absicht der Neuhauser Zinsleute war
klar. Bei dieser Auffassung hatten namlich die Fuhrleute den dop-
pelten Fuhrlohn zu beanspruchen und dieser ware dann bei der Ab-
losungsumme in Abzug gebracht worden, wodurch sie eine weitere
Reduktion erfahren hiétte. Bei dieser Gelegenheit heimsten die
Schaffhauser, denen man als den Lehenstrigern sonst ofters Hirte
und Riicksichtslosigkeit vorgeworfen hatte, ungewollt ein hiib-
sches Kompliment ein, das sie wohl gar nie erwartet hitten. Die
Lehensleute behaupteten ndamlich, nach ihrer Ansicht hédtte man die
Friichte quasi freiwillig bis nach Engen geliefert «weil das Kloster
stets billig und riicksichtsvoll mit den Pflichtigen verfahren sei und
bei schlechten Ernten oder andern Ungliicksfillen immer einigen
Nachlass gewihrt, auch den Lehenstragern erlaubt habe, die Friichte
selbst zu messen»®.

Trotz ihrer netten Geste drangen die Neuhauser nicht durch.
Unterm 2. Mai 1855 berichtete Rechtskonsulent Etter nach Schaff-
hausen, der Aufwand der Transportkosten sei nur bis Engen berech-
net worden und dem entsprechend sei auch der Abzug erfolgt.
Schliesslich hiitten die Neuhauser im Laufe des Verfahrens selber
auf weitere Anspriiche verzichtet, nachdem ihnen zu erkennen ge-
geben worden sei, dass diese aller Berechtigung enthehren®.

Im iibrigen wire es einseitig zu behaupten, die Schaffhauser
haben sich nicht auch aufs Seilziehen verstanden. Dies tritt recht
deutlich zutage in einer Angelegenheit, die mit Pfarrer Leube zu-
sammenhingt. Gottfried Friedrich Leube hatte 1842 die Nachfolge

seines Schwiegervaters Dorner angetreten, der im Alter von 77 Jah-

3 Protokoll des Regierungsrates vom 20. Juni/l. August 1855. — Ranm S. 38.
50 Akten Staatsarchiv.
6 Ebenda.
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ren zuriickgetreten war. Leube, vorher Feldprediger, pastorierte die
Gemeinde bis zu seinem 1888 erfolgten Tode. Er ist der letzte der
Neuhauser Geistlichen, der anstandslos nach iiberkommenem Recht
gewihlt wurde. In seine Amtszeit fillt die etwas stiirmische Zeit der
Grundlastenablésung, ein Prozess, den er im hochst eigenen Inter-
esse aufmerksam verfolgte, hing doch davon die Hohe seiner wei-
tern Besoldung ab.

Nun hatte Schaffhausen zur Ablésung unter anderm auch einen
Betrag von 542 Gulden angemeldet, der von Leube und zweien
seiner Vorginger bei der Amtsiibernahme an den Kirchenherrn be-
zahlt worden war. Als dieser aber den Nachweis erbringen sollte,
dass der Betrag wirklich ablésungspflichtig sei und iiber dessen
Natur befragt wurde, geriet man in Verlegenheit. Klosterverwalter
Ott rangierte ihn schliesslich unter dem Titel Besitzverinderungs-
gebiihr ein®. Die Art, wie die Summe jeweils verwendet worden,
war nicht eben geeignet, den Standpunkt Schaffhausens zu stiitzen.
Aus der entsprechenden Zusammenstellung geht hervor, dass der
Lowenanteil, nimlich 40 Karlinen a 11 Gulden (440 Gulden) auf die
«vier Herren» (welche ?) verteilt wurde. Unter welchem Rechtstitel
dies geschah, konnte mit dem besten Willen niemand sagen. Auch
war niemand im Falle, einigermassen iiberzeugend nachzuweisen, es
handle sich um ein ablosungspflichtiges Objekt. Pfarrer Leube, von
der Klosterverwaltung in der Angelegenheit befragt, hatte tatsich-
lich wenig Interesse, den Standpunkt seines Patronatsherrn zu unter-
stiitzen. Er driickte sich ziemlich gewunden dahin aus, es gehe um
«eine patronatsherrliche Taxe, welche der Ablosung nicht unter-
liegt»*. Unter dem Druck der Verhiltnisse bequemte man sich
schliesslich auch in Schaffhausen zu der Auffassung, es handle sich
um ein sogenanntes Laudemium, was etwa mit Lehngeld oder auch
Handlohn zu iibersetzen ist, auf alle Falle aber nicht ablosungs-
pflichtig sei. Man trostete sich damit, dass man den massgebenden
Stellen einschirfte, bei einer kommenden Vakanz die Erhebung
dieser Gebiihr nicht zu vergessen®. Ein Standpunkt iibrigens, gegen
den sogar Rechtskonsulent Etter im Augenblick nichts einzuwenden
hatte. Dafiir war man in Tuttlingen und Stuttgart anderer Meinung.
Im Jahre 1865 kam die Sache wieder zur Sprache, und Schaffhausen
musste sich von seinem Gegenspieler die zweifelhafte Frage gefallen
lassen, ob die seinerzeit viel diskutierte Abgabe nicht mit dem

62 Ebenda.
63 Ebenda.
64 Beschluss des Regierungsrates vom 15. Mai 1855.
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kanonischen Recht in Widerspruch stehe und vielleicht gar in die
Rubrik der Simonie, das heisst des geistlichen Aemterkaufes gehore®.
Um nicht in diesen Geruch zu kommen, hielt man es in Schaffhausen
fir ratsam, vorlaufig nicht mehr an die Frage zu riihren.

Mit der Ablésung der Feudallasten, die soeben eingehend darge-
stellt worden ist, war die Ablosung der Gemeinde Neuhausen ob Eck
gegeniiber Schaffhausen praktisch bereits erfolgt. Was sich im wei-
tern noch ereignete, muss mehr oder weniger als ein juristisches
Gepliankel taxiert werden, das seiner inhaltlichen Bedeutungslosig-
keit wegen in aller Kiirze erledigt werden kénnte. Und trotzdem
ist es nicht ganz ohne Reiz zu verfolgen, wie eine in ihrer praktischen
Bedeutung auf Null reduzierte Formalitit — es handelte sich ledig-
lich noch um die Bestédtigung des von Wiirttemberg vorgeschlagenen
Geistlichen — noch iiber ein halbes Jahrhundert weg die kompeten-
ten Amtsstellen beschaftigen konnte.

In diesem Zusammenhang muss gesagt werden, dass seit der
Zehntenablosung in dem Kopf des einen und andern Regierungs-
mannes gelegentlich der Gedanke auftauchte und auch gedussert
wurde, man diirfte endlich auf ein ebenso iiberaltertes wie wertloses
Recht verzichten. Es liegt ganz in der Natur der Sache, dass man in
Schaffhausen anlasslich der Zehntenablosung sich schon die Frage
stellte, es sei zu tiberlegen, ob nicht gleichzeitig die Kollatur mit
abzulGsen sei. Doch es blieb bei der blossen Frage. Im Jahre 1865
sodann meldete Klosterpfleger Ott dem Oberamt Tuttlingen, aller-
dings mehr im Sinne einer Randanmerkung, man lege hierorts kei-
nen unbedingten Wert mehr auf dieses Recht und gewirtige gerne
von der Gegenseite «auf Aufhebung desselben abzielende Antrige».
In Tuttlingen muss man zwischen den Zeilen gelesen haben, die
Schaffhauser tendieren auf eine gewisse Ablosungssumme, kam doch
prompt die Antwort, «dass man diesseits solche Antrage nicht zu
stellen in der Lage sei», vielmehr von der andern Seite etwaige
Offerten zu erwarten hitte®. Wiirttemberg wusste genau, dass es
sich in nichts vergab, wenn es je und je das Patronatsrecht der
Schaffhauser ohne jede Einschriankung anerkannte. Diese ihrerseits
waren es bereits gewohnt, allfillige Entscheide darnach auszurich-
ten, ob sie mit finanziellen Folgen verbunden seien oder nicht. So
als 1862 Pfarrer Leube das Gesuch stellte, man mochte thm gestat-

65 Akten Staatsarchiv.
66 Ehenda.
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ten, sich in den Verband der geistlichen Unterstiitzungskasse Wiirt-
tembergs aufnehmen zu lassen. Nachdem der Gesuchsteller auffor-
derungsgemaiss dahin geantwortet hatte, dass der Schritt «fir den
Kollationsherrn keine pekuniiren Folgen» habe, stand der Zustim-
mung in unserm Regierungsgebiude nichts mehr im Weg®'.

Den Stein neuerdings ins Rollen brachte der am 31. Oktober 1888
erfolgte Tod von Pfarrer Leube, der wihrend 46 Jahren pflichtge-
treu seines geistlichen Amtes gewaltet hatte’a. Der Todesfall rief
bereits zwei Wochen spiter unsern Regierungsrat auf den Plan, der
in seiner Sitzung vom 14. November des Jahres dariiber tagte, ob
nun das Kollaturrecht neuerdings geltend gemacht werden solle.
Nach erfolgter Priiffung der Akten sprach Regierungsrat Carl Rahm
einer griindlichen Untersuchung das Wort. Bevor das Recht ausge-
iibt werde, miisse erwiesen sein, dass keine Kosten damit verbunden
seien. Andernfalls tite man besser, darauf zu verzichten®. Den er-
wiinschten Augenschein nahmen bestelltermassen die Regierungs-
rite Rahm und Hug.

Mehreren Zuschriften des Oberamtes Tuttlingen entnahm man
zu Beginn des Jahres 1889, dass das wiirttembergische evangelische
Konsistorium in Stuttgart beabsichtige, nicht sofort zu einer Neu-
wahl des Geistlichen zu schreiten, sondern dass es dazu entschlossen
sei, so lange damit zu warten, bis eine Neuberechnung des iiber
40 Jahre nicht mehr revidierten Pfarreinkommens vorgenommen
und der baufillige Zustand des Pfarrhauses behoben sei. Als Ant-
wort auf diese Absicht fasste unsere Regierung den Beschluss, die
Wahl sofort vorzunehmen. Bei dieser Gelegenheit erinnerte man
sich der bei frithern Wahlen erhobenen Nominationsgebiihr von
542 Gulden. Ganz verzichten auf sie wollte man nicht; an ihr voll-
umfianglich festzuhalten hitte neuerdings dem Vorwurf der Simonie
rufen konnen. So beschloss man, sie auf 100 Fr., das heisst auf unge-
fahr den zwolften Teil zu reduzieren und sie unter der Bezeichnung
«Kanzleigebithr» zu behandeln bei der etwas geschraubten Begriin-
dung, «dass durch dieselbe einmal das Kolations- oder Patronats-
recht einen formlichen Ausdruck erhilt und sodann zur Deckung
von erwachsenden Kosten». Und weil der Pfeil sehr oft auf den

67 Protokoll des Regierungsrates vom 9. Juli 1862/23. Oktober 1862/19. Februar
1863. Zit. R.R.

67a Am 20. September 1888 kam der 76jahrige im Hofe des Pfarrhauses zu Fall,
wobei er einen Oberschenkelhals brach. Er starb nach sechswéchigem Kranken-
lager. (Die Neuhauser Dorner S. 65.)

68 RR 5. Dezember 1888.

T2



Schiitzen zuriickspringt, erhielt Finanzdirektor Rahm die Auflage,
zuhanden des Archivs eine «ausgearbeitete geschichtliche Darstel-
lung der Rechtsverhiltnisse» im Drucke vorzulegen®. Der Beauf-
tragte machte sich mit solchem Eifer ans Werk, dass er seinen Kol-
legen schon Ende Oktober 1889 seine Arbeit in Form einer Bro-
schiire unter dem eingangs erwidhnten Titel pridsentieren konnte. Sie
darf als das Beste und einzig Positive bewertet werden, was aus dem
Fall «Neuhausen ob Eck» bei dieser Gelegenheit iiberhaupt resul-
tierte.

Unterdessen hatte sich zwischen Schaffhausen und Tuttlingen
bzw. Stuttgart ein eigentliches Tauziehen entwickelt. Hier versteifte
man sich auf die Absicht, die vakante Pfarrstelle wiahrend minde-
stens sechs Jahren mit einem Vikar zu besetzen, um mit den zu er-
zielenden Ersparnissen den Baufonds fiir das neue Pfarrhaus zu
dufnen. Dort glaubte man nun erst recht, auf das formelle Recht
pochen zu miissen. Im Einverstandnis mit den Ortsbehorden Neu-
hausens, wo man die Zuriickhaltung des Konsistoriums als Schikane
empfand und in der Absicht, «das dem Kanton Schaffhausen zu-
stehende Patronatsrecht nicht illusorisch machen zu lassen», wihlte
die Regierung am 13. November 1889 den bisherigen Vikar Adolf
Schiller bei der Bedingung, ihm vorlaufig eine jahrliche Besol-
dung von 2000 Mark auszurichten, wahrend der diese Summe iiber-
steigende Rest der Pfrund in der Hohe von ca. 1400 Mark in den
Pfarrhausbaufonds abzuleiten sei. Die Regelung des Besoldungs-
bezuges und die Anerkennung seitens der wiirttembergischen Ober-
behorde erklirte man als Sache des Gewiahlten™.

Bald indessen erwies es sich, dass man in Schaffhausen die Rech-
nung ohne den Wirt gemacht hatte. Nicht lange nimlich, so liess sich
Pfarrer Schiller vernehmen, man habe ihm in Stuttgart die Bestati-
gung seiner Wahl abgeschlagen. Er sehe sich daher gezwungen, sich
um eine andere, besser dotierte Stelle zu bewerben. Nun blieb
unserer Regierung nichts anderes iibrig, als bei einem kirchenrechts-
kundigen Wiirttemberger ein Gutachten einzuholen, wollte man
nicht zum vorneherein kapitulieren. Man gelangte zu diesem Zwecke
an Dr. Payer, Landtagsabgeordneter. Dieser kam zum Schlusse, es
widerspreche dem wiirttembergischen Kirchenrecht, die Besetzung
einer Pfarrstelle bei gleichzeitiger Reduktion des Gehaltes vorzu-
nehmen”. Das einzige was Schaffhausen bei dieser Sachlage tun

6 RR 30. Januar 1889.
70 RR 21. August/6. September/30. Oktober 1889.
1 RR 12. Februar/23. Juli 1890.
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konnte, war, der Gemeinde und ihrem Seelsorger zu erkliren, dass
man an der Wahl von Pfarrer Schiller festhalte, sobald die Stelle
endgiiltig besetzt werde. Beziiglich des Kollaturrechtes machte sich
der Rat die Auffassung des Kirchendirektors zu eigen, die dahin
ging, man solle auf das Recht solange nicht verzichten, als nicht
von seiten der zustindigen Behorde Wiirttembergs das Angebot
einer Ablosungssumme erfolge.

Im Sommer 1895 stellte die Kirchgemeinde Neuhausen ob Eck
das Gesuch, unser Kanton mochte an den bevorstehenden Pfarrhaus-
neubau einen Staatsbeitrag leisten; die Gemeinde werde 1896 mit
dem Werk beginnen. Sie begriindete ihr Gesuch damit, «dass aus
den Beziehungen zwischen Neuhausen ob Eck und dem Kanton noch
eine Summe von 20000 Fr. zur Verfiigung stehe». Der Regierungsrat
zog sich aus der Sache, indem er behauptete, von einer angeblichen
Schuld nichts zu wissen. Was den Pfarrhausbau betreffe, so empfehle
er ganz einfach zuzuwarten, bis der Baufonds die notige Hohe von
30000 Mark erreicht habe. «Ueberhaupt ist der Rat der Anschauung,
dass das bestehende Patronatsverhiltnis mit der Zeit zu losen sei”.»

Seinem Ziel, in seinem Amt bestétigt zu werden, ein Stiick niher
glaubte sich Pfarrer Schiller, als er 1899 nach Schaffhausen be-
richtete, das Pfarrhaus sei bald vollendet, er bitte daher um die end-
liche Amtseinsetzung. Baudirektor Keller als bestellter Experte
konnte bald darauf mitteilen, dass der Rohbau erstellt sei und das
Haus wohl bis zum Herbst bezogen werden konne. Die Bausumme
betrage 38000 Mark; sie aufzubringen diirften die vorhandenen
Mittel geniigen. Pfarrer Schiller sei der Gemeinde immer noch an-
genehm. Bei dieser Sachlage hatte der Rat keinen Grund, die end-
giiltige Wahl weiter hinauszuschieben™. Ein weiteres Hindernis da-
gegen meldete Stuttgart an, von wo aus man mitteilte, der Pfarrein-
satz konne vor dem 1. Juli 1900 unméglich stattfinden, erst miisste
die neue Pfarrbesoldungsordnung unter Dach gebracht und auch
von Schaffhausen angenommen werden. Hier protestierte man aber
gegen die Neuordnung, nachdem man erfahren hatte, dass sie fiir
die Gemeinde Neuhausen eine Verminderung der Pfarrbesoldung
mit sich bringe. Wie wenig Bedeutung man solchem Protest wiirt-
tembergischerseits beimass, geht daraus hervor, dass man in Stutt-
gart die Wahl Schillers unterm 17. Juli 1900 bestitigte. Wie der Re-
gierungsrat von dieser Mitteilung Kenntnis nahm, fiigte Dr. Gries-
haber, der Verhandlungen mit Neuhausen wohl endlich miide, bei,

2 RR 31. Juli 1895.
3 RR 7. Juni/21. Juni 1899.
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man miisse mit der Zeit daran denken, auf das dortige Kollaturrecht
zu verzichten, da sich mit der Ausiibung desselben fiir unsern Kan-
ton kein Vorteil verbinde™.

Zur endgiiltigen Losung des Knotens fiihrte die niachste Pfarr-
wahl. Im Mai 1905 meldete sich ein gewisser Pfarrer Gruner, Vikar
an der Pauluskirche in Stuttgart, und bewarb sich um die vakante
Stelle in Neuhausen ob Eck. Hierorts war man dariiber einigermas-
sen erstaunt, wusste man doch nichts von einer Vakanz. Soweit aber
legte sich die Kirchendirektion nun fest, sie werde, sobald man amt-
licherseits von einer solchen benachrichtigt sei, nicht zogern, den
Antrag auf Verzichtleistung des Kollaturrechtes einzubringen™.

Inzwischen ging die Meldung Pfarrer Schillers ein, er habe zu-
folge der Wahl an eine andere Gemeinde sein Amt in Neuhausen
endgiiltig niedergelegt. Gleichzeitig meldete sich die Ortsbehorde,
sie schlage als Nachfolger Pfarrer Dorner vor. Nachdem sich auch
das Dekanat in Tuttlingen in dhnlichem Sinne hatte vernehmen
lassen, glaubte man auf dem Regierungsgebaude in Schaffhausen die
Zeit zum Handeln gekommen, dies umso mehr, als bereits ein Be-
schluss des Grossen Rates vorlag, laut welchem die Regierung nicht
nur berechtigt, sondern sogar beauftragt sei, ihre mehrfach geidus-
serte Absicht zu verwirklichen. Die von Kirchendirektor Grieshaber
im Jahr 1907 mit Dekan Fischer in Tuttlingen gefiihrten Verhand-
lungen ergaben die beidseitige Uebereinstimmung, die Kollatur sei
endlich abzulGsen. In diesem Sinne beschloss der Regierungsrat
denn auch, an den Grossen Rat zu gelangen, da die endgiiltige Er-
ledigung des Geschiftes in dessen Kompetenz fiel. Bemerkt sei noch,
dass unser Kirchendirektor in Tuttlingen an die Frage geriihrt hatte,
welche Entschidigungssumme man unserm Kanton in Aussicht
stelle. Von der Gegenseite aus bemerkte man, dass fiir diesen Fall
etwa 100 Mark deutscher Wéahrung in Frage kommen konnten, ein
Betrag, der Grieshaber zur Bemerkung veranlasste, bei der Hohe
der Offerte diirfte es nicht schwer fallen, auf ihn zu verzichten
und eine vollig unentgeltliche Ablosung in Kauf zu nehmen™.

Vom 25. Januar/25. Marz 1908 datiert die «Vorlage an den
Grossen Rat betreffend die Kollatur Neuhausen ob Egg». Thr Ver-
fasser kommt nach lingern Ausfithrungen zum Schluss, es bedeute
eben heutzutage einen Anachronismus, in fremden Staaten Hoheits-

74 RR 15. November 1899 /26. Juli 1900.
75 RR 10. Mai 1905.
76 RR 26. Juli 1905/22. Mai 1907 /2. Oktober 1907.
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rechte, wenn auch kirchliche, ausiiben zu wollen”. Den Antrag auf
Verzicht quittiert das kantonsritliche Protokoll vom 27. April
1908, indem es in lakonischer Kiirze bemerkt: «Der Grosse Rat
beschliesst gemidss Antrag des Regierungsrates™.» Das von diesem
Beschluss unterrichtete konigliche Oberamt und Dekanat in Tutt-
lingen verdankte unterm 6. Juni 1908 die Mitteilung bei der Ver-
sicherung, dass die zustindigen wiirttembergischen Stellen davon
in Kenntnis gesetzt worden seien™.

Damit war der Schlusspunkt hinter eine Angelegenheit gesetzt,
die die Behorden hiiben wie driiben iiber Gebiihr beschiftigt hatte,
dies in einem Masse, das einer bessern Sache wiirdig gewesen wire.
Noch 1889 hatte man sich eben auf den Standpunkt gestellt, ein
Staat sollte ohne Not keines seiner Hoheitsrechte preisgeben.
20 Jahre spater vermochte man mit dem Hinweis, es handle sich um
einen Anachronismus, was etwa mit Zeitwidrigkeit oder geschicht-
lichem Widersinn zu iibersetzen wiare, durchzudringen. Nachtrig-
lich mit der Mahnung aufzuwarten, man hitte den zur Bedeutungs-
losigkeit reduzierten Fall frither abschreiben sollen, ist leicht und
hat wenig Sinn. Schliesslich weiss man, dass jede Regierung sich
mit Hunderten von Kleinigkeiten abzugeben hat, wobei es eben ihre
Sache bleibt, sich mit mehr oder weniger Geschick ihrer Aufgabe
zu entledigen. So oder so aber wird die Kollatur in Neuhausen ob
Eck immer wieder den Geschichtsfreund interessieren als Beispiel
eines mittelalterlichen Reliktes, das sich durch alle Stiirme in unser
Jahrhundert hinein erhielt, in eine Zeit also, die damit nichts mehr
anfangen konnte und die den unverdaulichen Brocken darum zuletzt
zwangsldaufig ausschied.

"7 Vorlage im Staatsarchiv. Im Wortlaut wiedergegeben S. 78.
8 Protokoll des Grossen Rates vom 12. Februar/27. April 1908.
@ RR 15. Juni 1908.
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Die Dorfpfarrer in Neuhausen ob Eck

mit dem Jahr des Amtsantrittes
(nach C. Rahm)

Lienhard Grevyt
Nikolaus Spriiter

Hans Schmid

¢ Zaiger (zog 1550 weg)
. Johann Herrmann
Michael Greif

Jakob Eisenkopf

Joh. Vetter

Kilian Bartenbach
Andreas Eib

. Andreas Schiiffler

. Joh. Caspar Rottner

. Justus Wilhelm Tulla

. Christoph Schauer

Joh. Melchior Weinheimer
. Joh. Georg Hipp

. Joh. Egidius Haas

. Gottfried Ulrich Hochstetter
. Joh. Friedrich Rossler

. Isaak Dorner

. Gotthilf Friedrich Leube
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1470
1478
1512
1548
1555
1557
1567
1573
1601
1611
1618
1622
1657
1658
1677
1693
1716
1727
1777
1796
1842—1888
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Vorlage des Regierungsrates an den Grossen Rat
betreffend Kollatur Neuhausen ob Egg.

Der Regierungsrat des Kantons Schaffhausen
an den
Hohen Grossen Rat

Herr Prasident !
Herren Kantonsrite !

Am 30. Oktober 1888! starb in Neuhausen ob Egg, Oberamt Tuttlingen,
Pfarrer Leube, welcher daselbst von 1842 bis 1888 als Pfarrer gewirkt
hatte. Mit der Mitteilung der durch den Todesfall eingetretenen Vakanz
verband das wiirttembergische Oberamt Tuttlingen an den herwarti-
gen Regierungsrat die Einladung, als Patronatsherr einen Nachfolger zu
ernennen. Um sich zu vergewissern, in welchen finanziellen Beziehungen
der Staat zu der Kollaturgemeinde etwa noch stehen kionnte, welche Be-
deutung die fernere Ausiibung des Pfarrsatzes fiir uns noch etwa haben
konnte, beaufiragte der Regierungsrat den damaligen Finanzdirektor,
Herrn Regierungsrat Rahm, mit einer allseitigen Untersuchung. Herr
Regierungsrat Rahm hat infolge dieses Auftrages eine interessante Bro-
schiire geschrieben, betitelt «Neuhausen ob Egg. Ein Abschnitt Schaff-
hauser Klostergeschichte von 1050—1889.» Die beiden hier in Frage kom-
menden Abschnitte lauten folgendermassen :

«In geldlicher Beziehung hat also der Kanton Schaffhausen keine An-
spriiche mehr an die Kirchgemeinde, dagegen ist auch der Staat, als
Patronatsherr, von allen und jeden finanziellen Leistungen an die Kirch-
gemeinde enthoben.»

«Die Frage, ob angesichts dieser Tatsachen das Kollaturrecht ferner-
hin ausgeiibt werden soll, wurde vom Regierungsrat in seiner Sitzung
vom 30. Januar 1889 bejaht, von der Ansicht ausgehend, dass der Staat
sich keines Hoheitsrechtes begeben soll, namentlich dann nicht, wenn
dasselbe mit keinerlei Lasten verbunden ist.»

Bei diesem Beschluss der Weiterausiibung des Patronatsrechtes mag
mitgewirkt haben, dass der Regierungsrat bereits einem jungen Geist-
lichen, Herrn Pfarrer Schiller, seine Sympatien zugewandt hatte und den-
selben in die schone Pfriinde, eine der besten im Wiirttemberger-Lande,

! Laut Todesregister ist Pfr. Leube am 31. (nicht 30.) Oktober gestorben (mit-
geteilt vom Standesamt Neuhausen o.E.). — Vergl. auch AvBert LeuBe, Die
Neuhauser Dornergeschlechter heute, 1953, S. 65. Diesem Familienbuch sind die
Bilder des alten Pfarrhauses (Tafel 2) wie auch des Ehepaares Dorner-Wucherer
(Tafel 3) entnommen.
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einzusetzen gedachte. Es ist dies in der Folge auch geschehen, aber ge-
nannter Pfarrer Schiller ist auf eine lange Geduldsprobe gestellt worden,
und als er endlich installiert werden konnte, war das Pfrundeinkommen
so heruntergekommen, dass Schiller Neuhausen ob Egg bald wieder ver-
liess, erkldarend, das Einkommen sei nicht mehr ausreichend, seine etwas
zahlreiche Familie zu ernihren. Wie ist das gekommen ? Infolge Bau-
filligkeit des Pfarrhauses ist eine Neubaute beschlossen worden. Der
Baufonds war klein und beholfen wurde sich so, dass die Pfarrei durch
einen Vikar mit geringer Besoldung verwaltet wurde, um die Ueberschiisse
zur Pfarrhausbaute zu verwenden. Da in diese iiber 40000 Mark gesteckt
wurden, ist es erkldrlich, dass unser Pfarreinsatzrecht um viele Jahre
hinausgeschoben wurde. Als wir dann die Nomination des Pfarrers vor-
nehmen konnten, war das Pfrundeinkommen so geschmailert, dass der von
uns Ernannte bald wieder weiter zog und die Pfriinde nun nicht mehr
zu den begehrenswerten gehort. Zu helfen wire jedenfalls nur gewesen
durch Anhebung eines teueren und zudem recht unsicheren Prozesses,
wozu wir keine Neigung hatten. Infolge Nachbauten am Pfarrhaus, zu
welchen die Mittel wieder auf gleiche Weise beschafft wurden, amtet
gegenwirtig wieder ein Vikar in Neuhausen ob Egg, doch scheint eine
baldige Pfarreinsetzung wieder bevorzustehen. Es hat dies das Dekanat
Tuttlingen veranlasst, mit unserer Kirchendirektion zu verhandeln iiber
den Verzicht auf das Patronatsrecht. Wir miissen gestehen, dass wir der
Ausiibung unseres Patronatsrechtes bei gegenwirtigen Verhiltnissen
noch weniger Bedeutung beimessen als friiher, sodass fiir uns gegenwir-
tig nicht einmal der Reiz besteht, eine uns sympatische Personlichkeit in
diese Pfriinde zu bringen. Unser Recht, einen Pfarrer zu ernennen, ist aller-
dings nicht bestritten, allein der von uns Ernannte bedarf der koniglichen
Bestatigung, welche aus diesem oder jenem Grunde ausbleiben kann. So
konnte leicht eine unangenehme Situation entstehen, welcher gegeniiber
wir machtlos wiren. Es bedeutet eben heutzutage einen Anachronismus,
in fremden Staaten Hoheitsrechte, wenn auch kirchliche, ausiiben zu wol-

len, weshalb wir beantragen

uns zu erméchtigen, durch eine Erkldrung an die zustdndige wiirttem-
bergische Behorde den Verzicht auf das Patronatsrecht in Neuhausen ob
Egg auszusprechen.

Genehmigen Sie hierbei die Versicherung unserer vorziiglichen Hoch-
achtung.

Schaffhausen, den 25. Januar/25. Mirz 1908.

Im Namen des Regierungsrates
Der Prasident: Dr. R. Grieshaber.
Der Staatsschreiber: H. Wollf.

79



	Neuhausen ob Eck und seine Ablösung von Schaffhausen

